
Wilhelm-Busch-Grundschule 
Städtische Grundschule 
Beethovenstr. 17 
14772 Brandenburg an der Havel 
 

 
Antrag auf eine Zeitkarte für die Grundschule 

Schuljahr: 2011/2012 
Schulstempel:  

 
gewünschte Karte: * 
 Jahreskarte (einzulösen bis 15.09.2011) 

 Monatskarte1   
  

Antragsteller:  
(Erziehungsberechtigte bzw. Personensorgeberechtigte, wenn nicht volljährig) 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                           

     
Name Vorname Straße/Hausnummer PLZ Ort 

                                                                                                                                               

     
Name Vorname Straße/Hausnummer PLZ Ort 

 
Schülerfahrtkostenerstattung    
für:                                                                                                                                                
   

Name des Schülers Vorname Klasse 
 
Gemäß § 112 des Gesetzes über die Schulen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Schulgesetz- 
BbgSchulG) vom 02. August 2002 in der gültigen Fassung ist die Stadt Brandenburg an der Havel Träger der 
Schülerbeförderung für Schüler und Schülerinnen aus der Stadt Brandenburg an Schulen in öffentlicher 
Trägerschaft und an Ersatzschulen. 
Die Satzung über die Schülerbeförderung und Erstattung von Schülerfahrtkosten in der Stadt Brandenburg an 
der Havel (SVV- Beschluss Nr. 204/2007, veröffentlicht im Amtsblatt für die Stadt Brandenburg an der Havel Nr. 
16/2007/S. 3 vom 20.11.2007) bestimmt im § 1 in Verbindung mit den §§ 2 und 9 einen Anspruch auf anteilige 
Erstattung der Fahrtkosten für den Schulweg, der in der einfachen Entfernung 2 km zur besuchten 
Grundschule überschreitet. Der Schulweg ist der kürzeste verkehrsübliche Fußweg zwischen der Wohnung des 
Schülers und der besuchten Schule. Bei der Ermittlung der Mindestentfernung ist der kürzeste Weg zwischen der 
Haustür des Wohngebäudes bzw. dem Eingang zum Grundstück des Schülers und dem nächstgelegenen 
benutzbaren Eingang des Schulhauptgebäudes zugrunde zu legen. 
 
Sie können zwischen einer Jahreskarte und einer Monatskarte wählen. Die Eigenbeteiligung beträgt 40 %. 
 
1) Antragsteller mit Familienpass haben nur die Möglichkeit Monatskarten anzukreuzen. 
________________________________________________________________________ 
Bei Umzug und sonstigen Änderungen der Anspruchsberechtigung ist ein neuer Antrag auf eine Zeitkarte zu 
stellen. Entfällt die  Anspruchsberechtigung, sind die zu unrecht gezahlten Fahrtkosten zurückzuzahlen. 
 
 
Brandenburg, den ___________ 
 
 
 
____________________________    _____________________________                                                  
Unterschrift/Erziehungsberechtigte     Unterschrift/Erziehungsberechtigte 
oder Personensorgeberechtigte    oder Personensorgeberechtigt 

                                                           

* Zutreffendes  unbedingt ankreuzen oder unterstreichen! 
Hinweis zum Datenschutz nach § 12 Abs. 2 des Brandenburger Datenschutzgesetzes: Die Daten dienen nur zur Bearbeitung der Fahrkostenerstattung. 
 
 

 

Bitte in Blockschrift ausfüllen! 



* Zutreffendes  unbedingt ankreuzen oder unterstreichen! 
Hinweis zum Datenschutz nach § 12 Abs. 2 des Brandenburger Datenschutzgesetzes: Die Daten dienen nur zur Bearbeitung der Fahrkostenerstattung. 
 
 

Nicht vom Antragsteller auszufüllen! 

 
Bestätigung, dass folgende/r Schüler/-in die Schule besucht: 
 
Die Angaben zum Antrag auf eine Zeitkarte wurden geprüft und werden bestätigt. 
Die Entfernungsgrenze zwischen Wohnung und Schule 
 
 beträgt weniger als 2 km     
 beträgt mehr als 2 km 
 
 
 
 
Brandenburg, den ________________   _________________________ 
       Unterschrift/ Schulstempel 
 
 

 
 
 
 
Bewilligungsbescheid für eine ermäßigte Zeitkarte für Grundschulen 
 
 
 
Sehr geehrte/r Herr/Frau……………………………., 
 
 
die Anspruchsvoraussetzungen gem. § 112 des Gesetzes über die Schulen im Land 
Brandenburg i. V. m. den §§ 1,2 und 9 der Satzung über die Schülerbeförderung und 
Erstattung von Schülerfahrtkosten in der Stadt Brandenburg an der Havel vom 20.11.2007 
auf anteilige Fahrtkostenerstattung werden erfüllt, Ihr Antrag wird genehmigt. Der 
Bewilligungszeitraum umfasst in der Regel das laufende Schuljahr, d.h. vom 01.08. des 
laufenden Jahres bis zum 31.07. des folgenden Jahres, demnach ist die Bewilligung befristet 
bis zum 31.07.2012. Der Eigenanteil beträgt 40% des gültigen Tarifes. 
 
Bei Vorlage eines gültigen Familienpasses im Sekretariat der Schule entfällt die 
Eigenbeteiligung. 
 
Bei Verlust eines gültigen Coupons oder einer Zeitkarte erfolgt kein Ersatz. 
 
In der Anlage erhalten Sie … Coupons. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen den Bescheid der Oberbürgermeisterin kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Oberbürgermeisterin der Stadt Brandenburg an der Havel einzulegen. 
 
 
 
 
 
 
Brandenburg, den ____________                                               _________________________ 
                                                                                                      Unterschrift/Schule, Stempel FB 

 


